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Unterscheidung zwischen der Bearbeitung
offentlich-rechtlicher Beschrankungen und der Abgabe
von Informationen liber diese Beschriankungen

@ Die Fiihrung des Katasters der 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrinkungen (OREB-Kataster)

und die Bereitstellung der 6ffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrinkungen (OREB-Daten) sind zwei

Bereiche, die getrennt betrachtet werden miissen.

Verschiedentlich, insbesondere im Rahmen von Anho-
rungen, konnten wir feststellen, dass der Unterschied
zwischen der Zustandigkeit fur die Beschlussfassung
von 6ffentlich-rechtlichen Beschréankungen und der
Aufgabe, die Informationen Uber diese Beschrankungen
weiterzugeben, nicht immer klar sind. Um die Funk-
tionsweise des OREB-Katasters zu begreifen, ist es wich-
tig, die Zustandigkeiten der involvierten Stellen des
OREB-Katasters zu verstehen.

Grundsatzlich unterscheidet man zwischen zwei Be-

reichen (vgl. Abb.1):

 Der Bereich «OREB-Daten» liegt in der Zusténdigkeit
der «Entscheidungstrager» und der zugeordneten
Fachstellen des Bundes und der Kantone.

« Der Bereich «OREB-Kataster» liegt in der Zustandig-
keit der «Katasterverwaltung», d.h.bei der durch den
Kanton bestimmten, flr den Kataster zustandigen
Stelle.

Die Aufgaben der «Entscheidungstrédger» und der
«Katasterverwaltung» kénnen wie folgt umschrieben
werden':

Die Entscheidungstrager?

Die Entscheidungstréger sind die Behérden des Bun-
des, der Kantone oder der Gemeinden, die fir die Ent-
scheidung dariiber zusténdig sind, wer eine OREB in
Kraft setzt und wer sie gegenlber Dritten wirksam
macht. Die Entscheidungstrager haben die Herrschaft
Uber die Daten, das heisst, sie allein sind dafir zustén-
dig, die in ihrer Verantwortung liegenden Daten zu
registrieren, zu dndern oder zu léschen.

Entsprechend dem Basisdatenkatalog sind die Ent-
scheidungstréger im Allgemeinen politische Behdrden
wie etwa der Staatsrat, der Gemeinderat oder Gesetz-
geber der Kantone oder Gemeinden. Die Fachstellen
fir Raumordnung, fir Gewésserschutz, far Umwelt
und fur Wélder sowie die technischen Fachstellen der
Gemeinden handeln in der Regel als Fachorgane der
Entscheidungstrager.

Der Entscheidungstrager:

¢ entscheidet tber den Zeitpunkt des Inkrafttretens
(eventuell in Vlerbindung mit der Veréffentlichung
der Informationen im OREB-Kataster),

e entscheidet Giber Einsprachen und (ber die vollstdn-
dige oder teilweise aufschiebende Wirkung,

e definiert die Darstellungsart der grafischen Daten
und die Attribute, die im OREB-Kataster veréffent-
licht werden und zwar unter Berlicksichtigung der
Mindestanforderungen des Bundes im Hinblick auf
die Harmonisierung,

 Uberprift und bestétigt die planliche Darstellung,
die im OREB-Kataster veréffentlicht wird,

e bewahrt die Originaldaten auf und Ubermittelt eine
Kopie oder gewdhrt der verwaltenden Person des
OREB-Katasters ein Zugangsrecht,

o (bermittelt alle neu getroffenen Entscheide, die zu
Anderungen des veréffentlichten Rechts fuhren, an
den OREB-Kataster,

e definiert die Rechte und die eventuellen Beschrén-
kungen des Zugriffs auf die Daten, Gber die er die
Herrschaft hat,

* entscheidet (ber die Art und H6he der einzuziehen-
den Abgaben und Geblhren unter Berlicksichtigung
der Harmonisierung auf Bundesebene.

Die Katasterverwaltung?

Der Katasterverwalter bzw. die Katasterverwalterin
nimmt die Informationen der Entscheidungstrager ent-
gegen und hélt sie in einem System vor, mit dem es
mdglich ist, die verschiedenen Datenebenen zusam-
menzulegen und daraus Auszlge fir eine bestimmte
Koordinate, einen Perimeter oder eine Parzelle zu er-
stellen. Er resp. sie ist fur die Wahrung der Integritat
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und der Verflgbarkeit der anvertrauten Daten verant-
wortlich, bt jedoch keinerlei Herrschaft tber diese
Daten aus. Stellt die katasterverwaltende Person eine
Unstimmigkeit zwischen Daten verschiedener Ebenen
fest, so ist sie verpflichtet, diejenigen davon in Kennt-
nis zu setzen, denen die Herrschaft dariber obliegt,
aber sie darf sie nicht von Amtes wegen korrigieren.
Die Verwaltung des OREB-Katasters ist eine éffentliche
Aufgabe, die im Grundsatz in den Verantwortungsbe-
reich des Staates (Bund, Kantone, Gemeinden) fallt.
Fir die Ubertragung von Befugnissen an privatwirt-
schaftliche oder halbéffentliche Organisationen sind
die Kantone zustédndig, wie beispielsweise auch fir
den Unterhalt der amtlichen Vermessung.

Der Verwalter bzw. die Verwalterin des OREB-Katasters:

e garantiert, dass der Inhalt des Katasters zur Kenntnis
genommen werden kann,

e schafft und betreibt ein System, das den Zugriff auf
die Daten ermdglicht (Abrufverfahren gemdss
Art. 16, Abs. 4 GeolG*),

e garantiert die Integritdt, Sicherheit, Sicherung und
Verfligbarkeit der ihm bzw. ihr anvertrauten Daten,

e zieht im Auftrag des Entscheidungstrédgers die even-
tuellen Gebihren und Abgaben ein,

e (berprift die erhaltenen Daten und meldet alle darin
festgestellten Unstimmigkeiten oder Fehler,

e flhrt Buch Uber die Vorgdnge und Abfragen,

o erteilt zusatzlich gewlnschte Auskinfte und verweist,
falls erforderlich, an die zustandigen Instanzen,

e haftet fur Fehler in den Vorgdngen, die in seinem
Zustandigkeitsbereich liegen (Art. 18 GeolG).

Dies wurde mit Artikel 5 OREBKV® bekraftigt, der die
Aufgaben der im Gesetz benannten Stelle beschreibt,
welche fur die Erhebung, Nachfuhrung und Verwaltung
der Geobasisdaten zustéandig ist (Entscheidungstrager)
oder die im Namen des Entscheidungstragers handeln-
de Fachstelle. Diese Instanz hat vollige Freiheit bei der

Wahl! der Methode fir die Erhebung und Nachftihrung
der Geobasisdaten und der Rechtsvorschriften, sofern
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewahrleistet ist.
In Artikel 6 OREBKV wird préazisiert, dass die vom Kan-
ton benannte, fur den Kataster verantwortliche Stelle
sich darauf beschrankt zu Uberprifen, ob der Entschei-
dungstrager die Bestatigung vorgelegt hat,

« dass die gelieferten Daten tatsachlich die unter Ein-
haltung der vorgeschriebenen Verfahren beschlosse-
nen und anerkannten Beschrankungen verkérpern,

e dass sie in Kraft sind und

e dass sie auf Ubereinstimmung mit dem Beschluss ge-
pruft wurden.

Ausserdem muss die Katasterverwaltung darauf achten,
dass die Ubermittelten Daten den vorgeschriebenen Da-
ten- und Darstellungsmodellen entsprechen.

Abbildung 2 zeigt klar auf, dass sich die beiden Zustan-
digkeiten tatsdchlich stark unterscheiden — hinsichtlich
der Prozesse und des zeitlichen Verlaufs — und dass sie
zudem durch den entscheidenden Schritt des Daten-
transfers voneinander getrennt sind.

Folglich kommt der OREB-Katasters im Zeitpunkt des
Datentransfers ins Spiel.

Der Teil «Entscheidungstrager» ist den fur die Beschluss-
fassung zustandigen Fachstellen vorbehalten, die im An-
hang 1 der Verordnung Uber Geoinformation definiert
sind. Auf dieser Ebene missen die fachtechnischen und
rechtlichen Bedingungen im Zusammenhang mit der
Digitalisierung der Daten, ihrer eventuellen Interpreta-
tion, ihrem Inkrafttreten, ihrer Archivierung und Histori-
sierung etc. prazisiert werden.

Die Zustandigkeit des Bundes fir die strategische Aus-
richtung und die Oberaufsicht sowie die Zustandigkeit
der Kantone fur die Fihrung des Katasters gemass Arti-
kel 34 GeolG schlagen sich also nur im Teil «Kataster-
verwaltung» nieder. Genauere Angaben zu den Leistun-
gen des Kantons und den vom Bund Uberwiesenen Bei-
trdgen, zum Controlling und zu den Modalitaten der
Finanzaufsicht werden dann in den Programmvereinba-
rungen festgeschrieben.

Den Ubergang bildet die Schnittstelle fiir den Transfer
der Daten zwischen den Entscheidungstragern und der
fir den OREB-Kataster verantwortlichen Stelle.

Jean-Paul Miserez
Eidgendssische Vermessungsdirektion
swisstopo, Wabern
jean-paul.miserez@swisstopo.ch



	Unterscheidung zwischen der Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Beschränkungen und der Abgabe von Informationen über diese Beschränkungen

